
Anlage 6 (zu § 9 (5) WahlO) 

1Unzutreffendes bitte streichen. 
2Sind Wahlbezirken mit wahlbezirksweiser Wahl gebildet, ist für jeden Wahlbezirk ein eigener einheitlicher Wahlvorschlag zu erstellen 
und bekannt zu geben. 
3Bei mehreren Wahlbezirken mit Wahlhandlung ist für jeden dieser Wahlbezirke eine Bekanntgabe/Bekanntmachung erforderlich. 
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Kirchengemeinde/Wahlbezirk1:    Datum:  
 

 
 

Bekanntgabe des bestandskräftigen Wahlvorschlages 
und  

Bekanntmachung zur Auslegung der Wahlverzeichnisse 2 3 

 

 

Der Kirchenvorstand gibt den einheitlichen Wahlvorschlag 

 für die Kirchengemeinde 

 für alle in der Kirchengemeinde gebildeten Wahlbezirke (Gesamtvorschlagswahl) 

 für denWahlbezirk2   

 

(in alphabetischer Reihenfolge) bekannt: 

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

 5.   

 6.   

 7.   

 8.   

 9.   

 10.   

 11.   

 12.  

 13.   

 14.   

 15.   

 16.   

 17.   

 18.   

 19.   

 20.   

 21.   

 22.   

 23.   

 24.   

 25.   

 26.   

 27.   

 28.   

 29.   

 30.   

 
 
 
Der bestandskräftige Wahlvorschlag umfasst insgesamt   Kandidatinnen/Kandidaten. 
Zu besetzen sind hier   Kirchenältestenstellen. 
 
 
Die Wahlhandlung findet am Sonntag, dem 01. März 2020 statt. 
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Für die Wahl ist ein Verzeichnis der wahlberechtigten Gemeindeglieder (Wahlverzeichnis) aufgestellt 
worden. 
 
Das Wahlverzeichnis enthält Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und die Anschrift des Wahl-
berechtigten. 
 
Von der Eintragung in das Wahlverzeichnis ist die Befugnis zur Teilnahme an der Wahl der Kirchen-
ältesten abhängig. Die Gemeindeglieder werden daher gebeten, sich zu vergewissern, ob das Wahl-
verzeichnis richtig und vollständig geführt ist. 
 
Das Wahlverzeichnis wird zur Einsichtnahme durch die Gemeindeglieder zu den ortsüblichen Zeiten 
ausliegen von 
 
 
 

Montag, den 27.01.2020 bis Mittwoch, den 05.02.2020 

 

in  

 

 

 

Sofern ein Gemeindeglied das Wahlverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann es inner-
halb der Auslegungsfrist Beschwerde einlegen beim 

 

Kirchenvorstand der  

  

  
 (vollständige Bezeichnung und Anschrift der Kirchengemeinde) 
 

 

 

abgekündigt: 

 

      
 Kirche Gottesdienst am Unterschrift 


